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Schönengrund, 8. Februar 2024 
 
 

Vernehmlassung zur Teilrevision eGovG (Ausnahmen Pflichtbezug Grundbedarf) 
 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Ihrem Schreiben laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesetzes über eGovernment und Informatik 
(eGovG) betreffend Ausnahmen Pflichtbezug Grundbedarf ein. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen 
bestens. Wir werden unsere Anliegen in grundlegenden Gedanken darstellen. 
 
Die SVP AR kann die Ergänzung nachvollziehen und begrüsst insbesondere, dass der Artikel spezifisch eingeschränkt wurde und 
explizit die selbständigen Anstalten von der Regelung betroffen sind. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Regierung auch entsprechend einen sensitiven Umgang mit dieser Neuerung pflegt. 
 
Unter dieser Voraussetzung stimmt die SVP AR der Teilrevision zu. 
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 
Schweizerische Volkspartei AR 
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